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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 
Der Begriff „nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte“ umfasst 
eine große Bandbreite verschiedener Maschinen und Geräte, unter anderem handgeführte 
Geräte (z. B. Rasenmäher, Kettensägen usw.), Baumaschinen (z. B. Bagger, Lader, 
Planiermaschinen usw.) sowie landwirtschaftliche Maschinen und Geräte (Erntemaschinen, 
Grubber usw.), aber auch Triebwagen, Lokomotiven und Binnenschiffe. 

Die Anforderungen für die Typgenehmigung von Motoren in nicht für den Straßenverkehr 
bestimmten mobilen Maschinen und Geräten sind in der Richtlinie 97/68/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates1 festgelegt, die mit der Verordnung (EU) 2016/1628 
des Europäischen Parlaments2 und den dazugehörigen beiden Delegierten Rechtsakten sowie 
einem Durchführungsrechtsakt der Kommission, die seit dem 1. Januar 2017 beziehungsweise 
dem 3. Mai 2017 gelten, aufgehoben wurde.  

Die Europäische Kommission möchte die Anforderungen für die Überwachung der 
Emissionen gasförmiger Schadstoffe von in Betrieb befindlichen Verbrennungsmotoren in 
nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten weiter verbessern, 
indem sie die Delegierte Verordnung (EU) 2017/6553 entsprechend der vom 
Wirtschaftszweig und den Mitgliedstaaten bei der ersten Typgenehmigung von Motoren 
gewonnenen Erfahrung ändert. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 
Bei der Vorbereitung dieses Rechtsakts führte die Kommission geeignete Konsultationen auf 
Expertenebene mit den maßgeblichen Interessenträgern aus der Industrie, den Sozialpartnern 
sowie Experten aus den Mitgliedstaaten durch. 

Dieser Rechtsakt war vom 1. Februar 2018 bis zum 1. März 2018 über das Portal „Bessere 
Rechtsetzung“ Gegenstand einer öffentlichen Konsultation; es sind keine Stellungnahmen 
eingegangen. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 
Rechtsgrundlage dieses Delegierten Rechtsakts ist die Verordnung (EU) 2016/1628 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 über die Anforderungen in 
Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende 
Partikel und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr 
                                                 
1 Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1997 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Emission von gasförmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren 
für mobile Maschinen und Geräte (ABl. L 59 vom 27.2.1998, S. 1). 

2 Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 über 
die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und 
luftverunreinigende Partikel und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den 
Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1024/2012 und (EU) Nr. 167/2013 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie 97/68/EG 
(ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 53). 

3 Delegierte Verordnung (EU) 2017/655 der Kommission vom 19. Dezember 2016 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Überwachung der Emissionen gasförmiger Schadstoffe von in Betrieb befindlichen 
Verbrennungsmotoren in nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten 
(ABl. L 102 vom 13.4.2017, S. 334). 
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bestimmte mobile Maschinen und Geräte, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1024/2012 und (EU) Nr. 167/2013 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie 
97/68/EG. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 27.4.2018 

zur Änderung und Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/655 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinblick auf die Überwachung der Emissionen gasförmiger Schadstoffe von in 
Betrieb befindlichen Verbrennungsmotoren in nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. September 2016 über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für 
gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die Typgenehmigung für 
Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und 
Geräte, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1024/2012 und (EU) Nr. 167/2013 und zur 
Änderung und Aufhebung der Richtlinie 97/68/EG4, insbesondere auf Artikel 19 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Delegierten Verordnung (EU) 2017/655 der Kommission5 sind unter anderem 
die Verfahren für die Überwachung der Emissionen gasförmiger Schadstoffe von in 
Betrieb befindlichen Verbrennungsmotoren in nicht für den Straßenverkehr 
bestimmten mobilen Maschinen und Geräten festgelegt. 

(2) Nach Anhang III Tabelle III-1 der Verordnung (EU) 2016/1628 liegen die 
verpflichtenden Zeitpunkte der Anwendung der EU-Typgenehmigung und des 
Inverkehrbringens von Motoren für die Unterklasse NRE-v-5 ein Jahr nach denen für 
die Unterklasse NRE-v-6. 

(3) Daher sollte die vorgeschriebene Dauer des kumulierten Betriebs in Betrieb 
befindlicher Verbrennungsmotoren in nicht für den Straßenverkehr bestimmten 
mobilen Maschinen und Geräten, die im Rahmen der Überwachung der Emissionen 
gasförmiger Schadstoffe geprüft werden, für diese Unterklasse verringert werden, um 
den Herstellern solcher NRE-v-5-Motoren niedrigerer Leistungsbereiche die 
Einhaltung der Fristen für die Übermittlung von Prüfergebnissen an die 
Genehmigungsbehörden nach der Delegierten Verordnung (EU) 2017/655 zu 
erleichtern.  

(4) Aus Zwecken der Klarheit sollte in Anlage 5 des Anhangs der Delegierten Verordnung 
(EU) 2017/655 festgelegt werden, dass die vom Hersteller bei den Verfahren zur 

                                                 
4 ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 53.  
5 Delegierte Verordnung (EU) 2017/655 der Kommission vom 19. Dezember 2016 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Überwachung der Emissionen gasförmiger Schadstoffe von in Betrieb befindlichen 
Verbrennungsmotoren in nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten 
(ABl. L 102 vom 13.4.2017, S. 334). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/65;Nr:2017;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1628;Year2:2016;Nr2:1628&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1628;Year2:2016;Nr2:1628&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:167/2013;Nr:167;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/68/EG;Year:97;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:97/68;Nr:97;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/65;Nr:2017;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1628;Year2:2016;Nr2:1628&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/65;Nr:2017;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/65;Nr:2017;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:252;Day:16;Month:9;Year:2016;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/65;Nr:2017;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1628;Year2:2016;Nr2:1628&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19797&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:13;Month:4;Year:2017;Page:334&comp=


 

DE 4  DE 

Berechnung der Emissionen gasförmiger Schadstoffe für einen Motortyp bzw. für alle 
Motortypen innerhalb einer Motorenfamilie verwendete Bezugsarbeit und CO2-
Bezugsmasse denen im Beiblatt zum EU-Typgenehmigungsbogen für den Motortyp 
oder die Motorenfamilie nach dem in Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) 
2017/656 der Kommission6 festgelegten Muster entsprechen. 

(5) Zur Vermeidung von Fehlern bei der Rundung der Berechnungen der Emissionen 
gasförmiger Schadstoffe sollte klargestellt werden, dass die geltenden 
Abgasemissionsgrenzwerte in Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/1628 
beschrieben sind. 

(6) Zur Gewährleistung der Kohärenz innerhalb der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/655 und um sie an die Delegierte Verordnung (EU) 2017/654 der Kommission7 
anzupassen, sollten einige Maßeinheiten überarbeitet werden. 

(7) Nach der Veröffentlichung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/655 wurden Fehler 
unterschiedlicher Art, unter anderem eine falsche Zuordnung der Zuständigkeiten 
sowie Fehler in bestimmten Gleichungen, festgestellt, die berichtigt werden müssen. 

(8) Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/655 sollte daher entsprechend geändert und 
berichtigt werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Änderungen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/655 

(1) Folgender Artikel 3a wird eingefügt: 

„Artikel 3a 
Übergangsbestimmungen 

1. Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung in ihrer durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 2018/ der Kommission [OJ Please insert the 
number of this Regulation] geänderten Fassung erteilen die Genehmigungsbehörden 
bis zum 31. Dezember 2018 auch weiterhin EU-Typgenehmigungen für Motortypen 
oder Motorenfamilien nach dieser Verordnung in ihrer am [OJ Please insert the date 
immediately preceding the date of entry into force of this Regulation] geltenden 
Fassung.“ 

2. Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung in ihrer durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 2018/ der Kommission [OJ Please insert the 
number of this Regulation] geänderten Fassung erlauben die Mitgliedstaaten bis zum 
30. Juni 2019 ferner das Inverkehrbringen von Motoren, die auf einem Motortyp 

                                                 
6 Durchführungsverordnung (EU) 2017/656 der Kommission vom 19. Dezember 2016 zur Festlegung der 

verwaltungstechnischen Anforderungen für die Emissionsgrenzwerte und die Typgenehmigungen für 
Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 102 vom 
13.4.2017, S. 364). 

7 Delegierte Verordnung (EU) 2017/654 der Kommission vom 19. Dezember 2016 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich technischer und 
allgemeiner Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte und die Typgenehmigung von 
Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte (ABl. 
L 102 vom 13.4.2017, S. 1). 
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beruhen, der nach dieser Verordnung in ihrer am [OJ Please insert the date 
immediately preceding the date of entry into force of this Regulation] geltenden 
Fassung typgenehmigt wurde.“; 

(2) Der Anhang der Delegierten Verordnung (EU) 2017/655 wird gemäß Anhang I der 
vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 
Berichtigungen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/655 

Der Anhang der Delegierten Verordnung (EU) 2017/655 wird gemäß Anhang II der 
vorliegenden Verordnung berichtigt. 

Artikel 3 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 27.4.2018 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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